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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1926

Norm

ABGB §91 C6

Rechtssatz

Durch das Eingehen einer Lebensgemeinschaft der geschiedenen Gattin mit einem anderen Mann tritt das Ruhen ihres

Unterhaltsanspruches gegenüber dem geschiedenen Gatten ein, gleichgültig ob die Frau aus dieser

Lebensgemeinschaft ihren Unterhalt ganz oder teilweise bezieht.

Entscheidungstexte

3 Ob 242/25

Entscheidungstext OGH 31.03.1925 3 Ob 242/25
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